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(5) Die Kinder und Jugendlichen erhalten entspre
chend den geltenden Bestimmungen Taschengeld.

§28
Die gesundheitliche Betreuung der Kinder und 

Jugendlichen
(1) Die Erzieher haben die Aufgabe, die Kinder und 

Jugendlichen zur gesunden Lebensweise anzuhalten 
und darauf zu achten, daß ärztlich verordnete Medi
kamente und andere Maßnahmen der Vorschrift ent
sprechend angewandt bzw. verordnete Gesundheits
hilfen getragen werden.

(2) Der Heimleiter oder der diensthabende Erzieher 
ist verpflichtet, bei Gefahr für die Gesundheit oder 
das Leben eines Kindes oder Jugendlichen sofort einen 
Arzt beizuziehen. Bei Verdacht auf epidemische Er
krankungen ist nach den Rechtsvorschriften zu ver
fahren,

(3) Der zuständige Rat des Kreises, Abteilung Ge- 
sundheits- und Sozialwesen,
— benennt entsprechende Gesundheitseinrichtungen 

für eine regelmäßige ärztliche- und zahnärztliche 
Betreuung und

— entscheidet über die Notwendigkeit des Einsatzes 
mittlerer medizinischer Fachkräfte für die gesund
heitliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
des Heimes.

Der Heimleiter schließt mit den Leitern der genann
ten Gesundheitseinrichtungen entsprechende Verein
barungen ab.

§ 29
Die Fürsorge- und Aufsichtspflicht

Die Pädagogen des Heimes haben ihrer sozialpäd
agogischen Aufgabenstellung entsprechend die Für
sorge- und Aufsichtspflicht gemäß der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 5. Januar 1966 zur Verord

nung über die Pflichten und Rechte der Lehrkräfte 
und Erzieher — Arbeitsordnung für pädagogische 
Kräfte der Volksbildung — Fürsorge- und Aufsichts
ordnung (GBl. II S. 19) gegenüber den Kindern und 
Jugendlichen zu erfüllen. Der Leiter der Einrichtung 
hat ihnen die dafür geltenden Rechtsvorschriften halb
jährlich zu erläutern. Bei neuen Rechtsvorschriften 
haben die Erläuterungen unverzüglich nach ihrer Ver
öffentlichung zu erfolgen.

VII.
Schlußbestimmungen

§30

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1970 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— Statut vom 17. Februar 1953 für den Pädagogischen 

Rat in den der pädagogischen Aufsicht des Mini
steriums für Volksbildung unterstehenden Heimen 
für Kinder und Jugendliche (Verfügungen und Mit
teilungen des Ministeriums für Volksbildung 
Nr. 1/53)

— Zusatzbestimmung vom 10. August 1953 zum Statut 
für den Pädagogischen Rat in den der pädagogi
schen Aufsicht des Ministeriums für Volksbildung 
unterstehenden Heimen für Kinder und Jugendliche 
(Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums 
für Volksbildung Nr. 15/53).

(3) Auf der Grundlage der Heimordnung sind in 
allen Heimen Hausordnungen auszuarbeiten.

Berlin, den 1. September 1969
Der Minister für Volksbildung
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